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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 22 vom 28. Juni 2017596

1103

Geschäftsordnung
des Verfassungsgerichtshofs für das Land 

Nordrhein-Westfalen
Vom 20. Juni 2017

Aufgrund des § 10 Absatz 1 des Gesetzes über den Ver-
fassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 14. Dezember 1989 – VerfGHG – (GV. NRW. S. 708) 
hat sich der Verfassungsgerichtshof durch Beschluss vom 
20. Juni 2017 nachstehende Geschäftsordnung gegeben.

Abschnitt 1:
Organisation und Verwaltung

§ 1 
Verfassungsrichteramt

Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofs 
sind die Mitglieder kraft Amtes, die Wahlmitglieder und 
ihre Stellvertreterinnen oder -vertreter (§  2 Absatz  1 
VerfGHG in der bis zum 30. Juni 2017 geltenden Fassung 
i.V.m. § 55 Absatz 3 VerfGHG).

§ 2 
Außenvertretung, Verwaltung

(1) Die Präsidentin/der Präsident vertritt den Verfas-
sungsgerichtshof nach außen und führt die Verwaltung. 
Sie/er unterrichtet die Mitglieder über alle wichtigen 
Vorgänge, die den Verfassungsgerichtshof oder dessen 
Mitglieder berühren, und veranlasst Presseerklärungen 
und andere Verlautbarungen des Verfassungsgerichtshofs.

(2) Die Präsidentin/der Präsident wird von der Ersten 
Vizepräsidentin/dem Ersten Vizepräsidenten und bei 
deren/dessen Verhinderung von der Zweiten Vizepräsi-
dentin/dem Zweiten Vizepräsidenten vertreten. Ist auch 
die Zweite Vizepräsidentin/der Zweite Vizepräsident ver-
hindert, so nimmt das lebensälteste Mitglied die Befug-
nisse der Präsidentin/des Präsidenten wahr (§ 6 Absatz 3 
in der bis zum 30. Juni 2017 geltenden Fassung i.V.m. 
§ 55 Absatz 3 VerfGHG).

§ 3 
Geschäftsstelle

Beim Verfassungsgerichtshof wird eine Geschäftsstelle 
eingerichtet, die von der Geschäftsstelle des Oberverwal-
tungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen unter-
stützt wird (§ 11 VerfGHG).

§ 4 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unterstützen die Arbeit des Verfassungsgerichts-
hofs. Sie sind hierbei an die Weisungen der Präsidentin/
des Präsidenten gebunden und zur Verschwiegenheit ver-
pfl ichtet. Sie werden von der Präsidentin/dem Präsiden-
ten bestimmt und sollen Richterin bzw. Richter in der 
Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen sein und sich 
durch besondere Kenntnisse im öffentlichen Recht aus-
zeichnen.

(2) Bei Bedarf kann die Präsidentin/der Präsident außer 
den zum Verfassungsgerichtshof abgeordneten wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zu-
sätzliche, externe wissenschaftliche Kraft mit Vorarbei-
ten zum Votum und zum Entscheidungsentwurf 
beauftragen. Die Vergütung setzt die Präsidentin/der 
Präsident unter Würdigung des Arbeitsaufwands fest.

§ 5 
Geschäftsregister, Allgemeines Register

(1) Die Geschäftsstelle führt ein Geschäftsregister (GR), 
in das die Anträge, die auf eine Rechtsprechungstätigkeit 
des Verfassungsgerichtshofs gerichtet und nach der Lan-
desverfassung und dem Verfassungsgerichtshofgesetz 
nicht offensichtlich unzulässig sind, eingetragen werden. 

(2) Daneben wird ein Allgemeines Register (AR) über 
alle sonstigen Anträge und Eingaben geführt. Diese be-
arbeitet die Präsidentin/der Präsident als Justizverwal-
tungsangelegenheit.

(3) Die Präsidentin/der Präsident entscheidet, ob ein 
Vorgang in das Geschäftsregister oder das Allgemeine 
Register einzutragen ist. Ein im Allgemeinen Register 
eingetragener Vorgang ist in das Geschäftsregister zu 
übertragen, wenn der Einsender nach Hinweis auf die 
Rechtslage eine richterliche Entscheidung begehrt. Die-
ser Hinweis kann von einer wissenschaftlichen Mitarbei-
terin oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Ver-
fassungsgerichtshofs erteilt werden. 

(4) Die Zählung im Geschäftsregister erfolgt jahrgangs-
weise fortlaufend in der Reihenfolge des Eingangs. Im 
Übrigen entscheidet die Präsidentin/der Präsident über 
die zu verwendenden Registerzeichen.

§ 6 
Führung der Akten, Akteneinsicht und Archivierung

(1) Die Akten werden beim Verfassungsgerichtshof ge-
führt. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs und die 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-
halten von eingehenden Schriftstücken Mehrstücke für 
ihre Handakten.

(2) Beim Ausscheiden aus dem Amt haben die Mitglieder 
sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die ihnen überlassenen Schriftstücke an die Ge-
schäftsstelle zurückzureichen oder zu versichern, dass sie 
vernichtet wurden. 

(3) Während des Verfahrens steht den Beteiligten das 
Recht der Akteneinsicht zu (§  16 Absatz  2 VerfGHG). 
Dritten sowie nach Abschluss des Verfahrens den Betei-
ligten kann Akteneinsicht gewährt werden, wenn ein 
rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. Von der 
Akteneinsicht ausgenommen sind Handakten, Voten und 
Entscheidungsentwürfe. Über die Akteneinsicht ent-
scheidet die Präsidentin/der Präsident. Gegen diese Ent-
scheidung kann in anhängigen Verfahren von den Betei-
ligten innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Verfassungsgerichtshof angerufen werden.

(4) Die Akten werden an andere Gerichte oder Behörden 
nicht herausgegeben. Über Ausnahmen entscheidet der 
Verfassungsgerichtshof. 

§ 7 
Veröffentlichung der Entscheidungen

(1) Die Präsidentin/der Präsident überlässt dem Land-
tag und der Landesregierung, im Falle von Artikel 33 
Absatz  3 der Landesverfassung auch dem Landeswahl-
leiter, je eine Abschrift einer jeden Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofs, auch wenn sie nicht am Verfahren 
beteiligt sind. 

(2) Sieht das Gesetz vor, dass eine Entscheidung oder 
eine Entscheidungsformel im Gesetz- und Verordnungs-
blatt zu veröffentlichen ist, so veranlasst die Präsidentin/
der Präsident das Erforderliche. 

(3) Die Präsidentin/der Präsident entscheidet über die 
amtliche Veröffentlichung einer Entscheidung. Der Ent-
scheidung können Leitsätze beigefügt werden. Diese sind 
nicht Bestandteil der Entscheidung. Die Leitsätze wer-
den vom Verfassungsgerichtshof beschlossen.

§ 8 
Amtstracht

(1) Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs tragen in 
öffentlicher Sitzung die von ihnen beschlossene Amts-
tracht.

(2) Rechtsanwälte tragen ihre Amtstracht.

§ 9 
Siegel

Der Verfassungsgerichtshof führt ein großes und ein 
 kleines Landessiegel mit der Umschrift „Verfassungs-
gerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen“.
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Abschnitt 2:

Mitwirkung

§ 10 

Vertretung, Beschlussfähigkeit

(1) Ein Mitglied des Verfassungsgerichtshofs wird von 
dem jeweiligen stellvertretenden Mitglied vertreten. Ist 
auch das stellvertretende Mitglied verhindert, tritt an 
seine Stelle – soweit es ein Mitglied kraft Amtes vertritt – 
die oder der Lebensälteste der anderen nicht verhinder-
ten Vertreterinnen oder Vertreter kraft Amtes, ansonsten 
die oder der Lebensälteste der anderen nicht verhinder-
ten gewählten Vertreterinnen oder Vertreter (vgl. § 7 Ab-
satz 1 und 2 in der bis zum 30. Juni 2017 geltenden Fas-
sung i.V.m. § 55 Absatz 3 VerfGHG).

(2) Hat ein geladenes Mitglied oder eine zur Mitwirkung 
geladene Vertreterin bzw. ein zur Mitwirkung geladener 
Vertreter ihre bzw. seine Verhinderung angezeigt oder 
sind sie ohne Anzeige nicht erschienen, so ist der Verfas-
sungsgerichtshof auch in einer Besetzung von sechs 
Richterinnen und Richtern beschlussfähig, wenn anders 
die Beschlussfähigkeit nicht rechtzeitig hergestellt wer-
den kann (§ 7 Absatz 2 VerfGHG). 

(3) Nach Beginn der mündlichen Verhandlung oder, falls 
eine solche nicht erfolgt, der Beratung der Sache kann 
ein Richterwechsel nicht mehr stattfi nden. Wird der Ver-
fassungsgerichtshof beschlussunfähig, muss die mündli-
che Verhandlung bzw. Beratung nach seiner Ergänzung 
neu begonnen werden. 

§ 11 

Abwesenheit

Jedes Mitglied und jedes stellvertretende Mitglied zeigt 
der Präsidentin/dem Präsidenten eine längere Verhinde-
rung rechtzeitig an.

§ 12 

Entscheidung über Ausschluss und bei Ablehnung

Über den Ausschluss einer Richterin oder eines Richters 
von der Ausübung des Richteramtes (§ 14 VerfGHG) und 
über die Ablehnung einer Richterin oder eines Richters 
(§  15 VerfGHG) entscheidet der Verfassungsgerichtshof 
ohne die betroffene Richterin oder den betroffenen Rich-
ter. Sind mehr als drei Mitglieder abgelehnt worden, ent-
scheidet er unter Heranziehung der Vertreter (§  15 Ab-
satz 4 Satz 3 VerfGHG).

Abschnitt 3:

Ergänzende Verfahrensvorschriften

§ 13 

Zustellungen und Ladungen

(1) Zustellungen und Ladungen werden von der Präsi-
dentin/dem Präsidenten verfügt und von der Geschäfts-
stelle nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord-
nung für Verfahren erster Instanz bewirkt.

(2) Sobald ein Termin zur mündlichen Verhandlung be-
stimmt ist, sind die Beteiligten mit einer Ladungsfrist 
von mindestens zwei Wochen zu laden. In dringenden 
Fällen kann die Präsidentin/der Präsident die Frist ab-
kürzen. Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass 
beim Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhan-
delt und entschieden werden kann. 

§ 14 

Berichterstattung

Nach Eingang jeder neuen Sache werden durch Abspra-
che im Verfassungsgerichtshof eine Berichterstatterin 
oder ein Berichterstatter und eine Mitberichterstatterin 
oder ein Mitberichterstatter bestellt. Von der Bestellung 
kann abgesehen werden.

§ 15 
Ladung der Mitglieder

Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs werden von 
den Sitzungen unter Angabe der Tagesordnung mit einer 
angemessenen Frist schriftlich benachrichtigt. In Eilfäl-
len kann die Präsidentin/der Präsident von der Frist und 
der Form abweichen.

§ 16 
Urkundsbeamter, Niederschrift, Tonaufnahme

(1) Zu allen Sitzungen wird eine Urkundsbeamtin bzw. 
ein Urkundsbeamter zugezogen. Diese bzw. dieser fertigt 
eine Niederschrift, die von ihr oder ihm und der Präsi-
dentin/dem Präsidenten zu unterzeichnen ist (§  23 
VerfGHG). 

(2) Der Verfassungsgerichtshof kann beschließen, dass 
die mündliche Verhandlung in einer Tonaufnahme festge-
halten wird. Die Aufnahme steht seinen Mitgliedern, der 
Urkundsbeamtin bzw. dem Urkundsbeamten und den 
Verfahrensbeteiligten zur Abhörung im Gericht zur Ver-
fügung. Überspielungen und private Übertragungen sind 
unzulässig. Die Aufnahme ist bei Abschluss des Verfah-
rens zu löschen, sofern der Verfassungsgerichtshof nicht 
die Archivierung beschließt.

§ 17 
Beratung und Abstimmung

(1) Im Anschluss an die mündliche Verhandlung fi nden 
die Beratung und die Abstimmung über die Entschei-
dung statt.

(2) Die Richterinnen und Richter, die an der Entschei-
dung mitgewirkt haben, können bis zu deren Verkün-
dung oder bis zu deren Ausfertigung zum Zwecke der 
Zustellung die Fortsetzung der Beratung verlangen, 
wenn sie ihre Stimmabgabe ändern wollen; sie können 
die Fortsetzung der Beratung beantragen, um bisher 
nicht erörterte Gesichtspunkte vorzutragen, oder wenn 
ein Sondervotum dazu Anlass gibt. 

(3) Über den Gang der Beratung entscheidet der Verfas-
sungsgerichtshof. Die Mitglieder stimmen nach dem Le-
bensalter ab; der jüngere stimmt vor dem älteren. Wenn 
ein/eine Berichterstatter/in oder mehrere Berichterstat-
ter/innen ernannt sind, stimmen diese zuerst. Die Vorsit-
zende/der Vorsitzende stimmt zuletzt. Stimmenthaltung 
ist unzulässig (§ 25 Absatz 2 VerfGHG).

(4) Ist eine Entscheidung nicht einstimmig ergangen, wird 
das Stimmenverhältnis am Ende der Entscheidung mitge-
teilt, wenn dies ein überstimmtes Mitglied des Verfas-
sungsgerichtshofs beantragt und der Verfassungsgerichts-
hof dies beschließt (§ 25 Absatz 4 Satz 2 und 3 VerfGHG).

(5) Alle Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs sind ver-
pfl ichtet, über den Gang der Beratung Stillschweigen zu 
bewahren. Das gilt auch für die Abstimmung (§ 25 Ab-
satz 3 VerfGHG).

(6) Die Mitglieder, die an einer Entscheidung mitgewirkt 
haben, sind im Rubrum mit ihrem Namen in folgender 
Reihenfolge aufzuführen: Präsidentin/Präsident, Erste/
Erster und Zweite/Zweiter Vizepräsidentin/Vizepräsi-
dent, danach die anderen Mitglieder in alphabetischer 
Reihenfolge.

§ 18 
Sondervotum

(1) Eine Richterin bzw. ein Richter, die bzw. der ein Son-
dervotum abgeben will (§  25 Absatz  4 Satz  1 und 3 
VerfGHG), soll diese Absicht so bald wie möglich, spä-
testens unmittelbar vor der Unterzeichnung der Ent-
scheidung durch die mitwirkenden Mitglieder des Ver-
fassungsgerichtshofs mitteilen.

(2) Das Sondervotum ist der Präsidentin/dem Präsiden-
ten binnen drei Wochen nach Abfassung der Entschei-
dung vorzulegen. Die Präsidentin/der Präsident kann die 
Frist auf Antrag um weitere zwei Wochen verlängern.

(3) Die Verkündung oder Zustellung der Entscheidung 
erfolgt grundsätzlich erst nach Vorliegen des Sondervo-
tums. In dringenden Fällen kann die Verkündung oder 
Zustellung erfolgen, bevor das Sondervotum zu den 
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Akten gegeben ist. In diesem Fall ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Sondervotum beabsichtigt ist. Wird das Sonder-
votum nicht innerhalb der für seine Einreichung be-
stimmten Frist zu den Akten gegeben, wird die Entschei-
dung ohne Sondervotum und ohne Hinweis auf ein zu 
erwartendes Sondervotum verkündet oder zugestellt.

§ 19 
Schriftliches Verfahren im Umlauf

Hält die Präsidentin/der Präsident in Fällen, die keine 
mündliche Verhandlung erfordern, eine Entscheidung im 
Wege des Umlaufs für angezeigt, so kann sie/er jeder 
mitwirkenden Richterin bzw. jedem mitwirkenden Rich-
ter einen von ihr/ihm unterzeichneten Entscheidungs-
entwurf übersenden. Die jeweils Mitwirkenden senden 
den ihnen übersandten Entwurf mit ihrer Unterschrift 
versehen zurück, wenn nicht eine Beratung verlangt 
wird. Der Beschluss kommt mit Eingang des letzten un-
terzeichneten Entwurfs zustande.

§ 20 
Verkündung, Unterzeichnung

(1) Eine Entscheidung wird erst verkündet oder zugestellt, 
wenn sie schriftlich begründet und unterzeichnet ist. 

(2) Wird das Sondervotum zu einem Urteil abgegeben 
(§ 25 Absatz 4 Satz 1 und 3 VerfGHG), so gibt die Präsi-
dentin/der Präsident dies bei der Verkündung bekannt. 
Das Sondervotum wird den Beteiligten und allen sonsti-
gen Stellen in der gleichen Weise bekanntgegeben wie 
die Entscheidung.

§ 21 
Einstweilige Anordnungen

(1) Über Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung wird mündlich verhandelt, wenn der Verfassungs-
gerichtshof dies beschließt, die Präsidentin/der Präsi-
dent es verfügt oder dem Beschluss, mit dem die 
einstweilige Anordnung erlassen oder der Antrag abge-
lehnt wird, von einem Widerspruchsberechtigten binnen 
eines Monats widersprochen wird (§ 27 Absatz 2 und 3 
VerfGHG). Die Widerspruchsberechtigten sind in dem 
Beschluss über das Recht zum Widerspruch und die Frist 
zu belehren. 

(2) Ist ein Hauptsacheantrag nicht gestellt, so kann der 
Verfassungsgerichtshof beschließen, dass die einstweilige 
Anordnung außer Kraft tritt, wenn der Hauptsachean-
trag nicht binnen einer bestimmten Frist gestellt wird.

Abschnitt 4:
Schlussvorschriften

§ 22 
Änderungen der Geschäftsordnung

Über Änderungen dieser Geschäftsordnung beschließen 
die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs. Der Antrag 
auf Änderung der Geschäftsordnung kann von jedem 
Mitglied gestellt werden.

§ 23 
Inkrafttreten

Die Geschäftsordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 4. Mai 1990 
(GV. NRW. S. 292) außer Kraft.

Münster, den 20. Juni 2017

Dr.  B r a n d t s

P a u l s e n

Gräfi n von  S c h w e r i n

Prof. Dr.  W i e l a n d

Prof. Dr.  D a u n e r - L i e b

Dr.  N e d d e n - B o e g e r

Dr.  H e u s c h

– GV. NRW. 2017 S. 596

2120

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Hygienekontrolleurinnen 

und -kontrolleure (APO-Hyg.-Kontr.)
Vom 8. Juni 2017

Auf Grund des § 1 Absatz 1 des Gesundheitsfachberufe-
weiterentwicklungsgesetzes vom 6. Oktober 1987 (GV. 
NRW. S.  342), der zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572) geändert wor-
den ist, verordnet das Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pfl ege und Alter im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Inneres und Kommunales:

§ 1
Ausbildungsziel, Aufgabengebiete

(1) Die Ausbildung dient dem Zweck, geeignetes Perso-
nal fachlich zu befähigen, die einer Hygienekontrolleu-
rin und einem Hygienekontrolleur zu übertragenden 
Aufgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst wahrzu-
nehmen.

(2) Hygienekontrolleurinnen oder Hygienekontrolleure 
werden als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im öffent-
lichen Gesundheitsdienst tätig auf dem Gebiet des In-
fektionsschutzes und der Infektionsprävention, der Hy-
gieneüberwachung, sowie des gesundheitlichen 
Umweltschutzes, insbesondere in der Umwelthygiene 
und bei der Seuchenbekämpfung. 

(3) Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure 
sind aufgrund ihrer Ausbildung befähigt, insbesondere 
in folgenden Gebieten Aufgaben selbständig zu überneh-
men oder an deren Bearbeitung mitzuwirken:

 1.   Infektionsschutz und -prävention, Ermittlungen und 
Überwachung der Durchführung von Maßnahmen 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten,

 2.   Wasser-, Abwasser-, Nichttrinkwasser- und Trink-
wasserhygiene, 

 3.   Beurteilung von Bauleitplänen und genehmigungs-
pfl ichtigen Maßnahmen in Wasserschutzgebieten,

 4.   Überwachung der Hygiene des Schwimm- und Bade-
wesens einschließlich medizinischer Bäder und Sau-
nen,

 5.   Überwachung der hygienischen Verhältnisse bei Ab-
wasser-, Reinigungs- und Kläranlagen (bis zur Ein-
leitung des geklärten Wassers in den Vorfl uter),

 6.   Überwachung der hygienischen Verhältnisse bei der 
Abfallentsorgung,

 7.   Überwachung der hygienischen Verhältnisse und der 
Durchführung der angeordneten Maßnahmen in öf-
fentlichen oder gewerblichen Einrichtungen, insbe-
sondere in

 a)   Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen, Einrichtungen für ambulantes 
Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, 
Entbindungseinrichtungen, Einrichtungen zur 
Betreuung und Pfl ege älterer Menschen und Men-
schen mit Behinderung sowie vergleichbaren Be-
treuungs- oder Versorgungseinrichtungen,

 b)   Obdachlosenunterkünften, Gemeinschaftsunter-
künften für Asylbewerberinnen und Asylbewer-
ber, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und 
Flüchtlinge, sowie sonstigen Massenunterkünften,

 c)   Justizvollzugsanstalten,

 d)   Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 des Infek-
tionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 20 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geän-
dert worden ist, sowie

 e)   anderen Gemeinschaftseinrichtungen oder Ein-
richtungen des Erholungswesens,

 8.   Mitwirkungen bei Stellungnahmen zu Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, soweit gesundheitliche Be-
lange der Bevölkerung berührt werden,
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 9.   Ermittlungen und Überwachung der Durchführung 
angeordneter Maßnahmen zum Schutz vor Gesund-
heitsgefährdungen und -schädigungen durch Um-
welteinfl üsse,

10.   Hygiene des Leichen-, Bestattungs- und Friedhofs-
wesens,

11.   Mitwirkung bei der Überwachung des Inverkehr-
bringens von freiverkäufl ichen Arzneimitteln und 
von Gefahrstoffen außerhalb der Apotheken, 

12.   Mitwirkung bei vorbeugenden Maßnahmen des Ka-
tastrophenschutzes, Zivilschutzes und Rettungswe-
sens und

13.   Dokumentation von Untersuchungs- und Überwa-
chungsergebnissen sowie Mitwirkung bei epidemio-
logischen Erhebungen und Auswertungen.

§ 2
Ausbildungsbehörde

(1) Ausbildungsbehörde ist der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt. Die Ausbildungsbehörde stellt die Bewerberin 
oder den Bewerber ein und teilt sie oder ihn der unteren 
Gesundheitsbehörde zur Ausbildung zu. Die Ausbil-
dungsleitung obliegt der mit der Leitung des medizini-
schen Dienstes der unteren Gesundheitsbehörde beauf-
tragten Person. Im Rahmen der Ausbildung soll die 
Auszubildende oder der Auszubildende den einzelnen 
Ausbildungsstellen gemäß §  6 zugewiesen oder dorthin 
abgeordnet werden.

(2) Die Beschäftigung der Auszubildenden darf nur ihrer 
berufl ichen Ausbildung dienen. 

(3) Das Ausbildungsverhältnis ist zu beenden, wenn die 
auszubildende Person die an sie zu stellenden Anforde-
rungen nicht erfüllt oder sonst ein wichtiger Grund vor-
liegt. Die Entscheidung trifft die Ausbildungsbehörde im 
Rahmen der vertraglichen Ausgestaltung des Ausbil-
dungsverhältnisses.

§ 3
Dauer und Struktur der Ausbildung

(1) Die Ausbildung zur Hygienekontrolleurin oder zum 
Hygienekontrolleur dauert drei Jahre. Sie gliedert sich in 

1.   eine praktische Ausbildung, die mindestens 3 700 
Stunden umfasst und

2.   eine theoretische Ausbildung, die mindestens 900 Un-
terrichtsstunden umfasst. 

Die Ausbildung erfolgt im Blockmodell, bei dem sich 
Blöcke der praktischen mit denen der theoretischen Aus-
bildung abwechseln.

(2) Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt 
die Ausbildungsbehörde.

(3) Auf Antrag kann die Ausbildungsbehörde auf die 
praktische Ausbildung eine bei einer anderen Ausbil-
dungsbehörde bereits erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung oder erfolgreich abgeschlossene Teile einer Ausbil-
dung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit maximal bis zu 
sechs Monaten anrechnen.

(4) Auf die Dauer der praktischen Ausbildung werden 
angerechnet 

1.   Urlaub, einschließlich Bildungsurlaub oder Betriebs-
ferien, 

2.   Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen, von 
der Auszubildenden oder dem Auszubildenden nicht 
zu vertretenden Gründen bis zu 10 Prozent der Stun-
den der praktischen Ausbildung sowie 

3.   Fehlzeiten wegen mutterschutzrechtlicher Beschäfti-
gungsverbote bei Auszubildenden, die einschließlich 
der Fehlzeiten nach Nummer  2 und Absatz  5 Num-
mer  2 eine Gesamtdauer von 14 Wochen nicht über-
schreiten.

(5) Auf die Dauer der theoretischen Ausbildung werden 
angerechnet

1.   Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen, den 
der Auszubildenden oder dem Auszubildenden nicht 

zu vertretenden Gründen bis zu 10 Prozent der Stun-
den des theoretischen Unterrichts sowie

2.   Fehlzeiten wegen mutterschutzrechtlicher Beschäfti-
gungsverbote bei Auszubildenden, die einschließlich 
der Fehlzeiten nach Nummer  1 und Absatz  4 Num-
mer  2 eine Gesamtdauer von 14 Wochen nicht über-
schreiten.

(6) Auf Antrag können im Einzelfall über Absatz 4 und 5 
hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigt werden, wenn 
eine besondere Härte vorliegt und das Ausbildungsziel 
hierdurch nicht gefährdet ist. Über den Antrag entschei-
det die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

(7) Freistellungsansprüche nach den personalvertre-
tungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 4
Zulassungsvoraussetzungen

Zur Ausbildung kann zugelassen werden, wer

1.   die gesundheitliche und persönliche Eignung zur Aus-
übung des Berufs besitzt und

2.   einen mittleren Schulabschluss oder einen anderen als 
gleichwertig anerkannten Abschluss oder

3.   einen Hauptschulabschluss oder einen anderen als 
gleichwertig anerkannten Abschluss in Verbindung 
mit dem erfolgreichen Abschluss einer mindestens 
zweijährigen förderlichen Berufsausbildung oder

4.   den erfolgreichen Abschluss einer sonstigen zehnjäh-
rigen allgemeinen Schulbildung

nachweisen kann.

§ 5
Zulassungsverfahren

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Ausbildung ist an die 
Ausbildungsbehörde zu richten, bei deren unterer Ge-
sundheitsbehörde die Bewerberin oder der Bewerber 
tätig werden will.

(2) Dem Antrag sind 

1.   ein Lebenslauf,

2.   ein Geburtsschein oder eine Geburtsurkunde, bei Na-
mensänderung eine entsprechende Urkunde,

3.   ein amtliches Führungszeugnis, das bei Antragstel-
lung nicht älter als drei Monate ist,

4.   ein amtsärztliches Zeugnis über die körperliche Eig-
nung zur Berufsausübung, dessen Ausstellung bei An-
tragstellung nicht mehr als drei Monate zurückliegt 
und

5.   Nachweise der übrigen Voraussetzungen nach §  4 
Nummer 1 bis 4

beizufügen.

§ 6
Praktische Ausbildung

(1) Während der praktischen Ausbildung sind die Auszu-
bildenden in die Aufgabengebiete einer Hygienekontrol-
leurin oder eines Hygienekontrolleurs unter Vermittlung 
der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie den 
internen Verwaltungsabläufen einzuweisen. Den Auszu-
bildenden sollen Sinn, Zweck und Zusammenhänge der 
Arbeiten und der anzuwendenden Vorschriften erläutert 
werden. Es ist Gelegenheit zu geben, die in der theoreti-
schen Ausbildung erworbenen Kenntnisse zu vertiefen 
und zu lernen, diese bei der späteren berufl ichen Tätig-
keit anzuwenden.

(2) Die praktische Ausbildung erfolgt bei der unteren 
Gesundheitsbehörde und in externen Praxiseinsätzen. 
Die praktische Ausbildung bei der unteren Gesundheits-
behörde umfasst dabei höchstens 2 900 Stunden. Praxi-
seinsätze können insbesondere in den folgenden Aufga-
benbereichen erfolgen:

 1.  Ordnungsamt,

 2.  Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt,
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 3.  Veterinäramt,

 4.  Hygieneinstitut, Wasserlabor, Medizinisches Labor,

 5.   Krankenhaus, Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tung, Einrichtung für ambulantes Operieren, Dialy-
seeinrichtung, Tagesklinik, Entbindungseinrichtung,

 6.   Alten- und Pfl egeheim, andere Betreuungs- oder Ver-
sorgungseinrichtungen,

 7.   Obdachlosenunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte 
für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedler und Flüchtlinge,

 8.  Schwimmbad,

 9.  Wasserwerk,

10.   Abwasserreinigungsanlage oder Abfallbehandlungs-
anlage,

11.  Umweltamt oder

12.   Bezirksregierung (Gewerbeaufsicht, obere Wasserbe-
hörde).

Die auszubildende Person muss mindestens sechs der 
vorgenannten Aufgabenbereiche im Rahmen der Praxis-
einsätze durchlaufen.

(3) Der Inhalt der praktischen Ausbildung ergibt sich 
aus Anlage 4. Für den Ablauf der praktischen Ausbil-
dung erstellt die Ausbildungsbehörde vor Beginn der 
Ausbildung einen Ausbildungsplan. Hierbei bestimmt 
die Ausbildungsbehörde auch, in welcher Reihenfolge die 
einzelnen Praxiseinsätze durchlaufen werden.

(4) Während der praktischen Ausbildung erfolgt eine 
Praxisbegleitung durch die Ausbildungsbehörde. Auf-
gabe der Praxisbegleitung ist es, die Auszubildenden 
schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung der be-
rufl ichen Aufgaben einer Hygienekontrolleurin oder 
eines Hygienekontrolleurs heranzuführen und die Ver-
bindung mit der Akademie für öffentliches Gesundheits-
wesen in Düsseldorf zu gewährleisten. Die Ausbildungs-
leitung stellt die Praxisbegleitung durch geeignete 
Fachkräfte sicher.

(5) Die auszubildende Person hat ein Berichtsheft nach 
dem Muster der Anlage 1 zu führen. Das Berichtsheft ist 
vierteljährlich der Ausbildungsleitung zur Überprüfung 
und Unterzeichnung vorzulegen. Berichte über Ausbil-
dungsabschnitte, die nicht unmittelbar unter der Auf-
sicht der Ausbildungsleitung erfolgen, sind am Ende des 
Ausbildungsabschnittes von der jeweils zuständigen Lei-
terin oder dem jeweils zuständigen Leiter der Einrich-
tung abzuzeichnen, in der die praktische Ausbildung er-
folgte.

(6) Im Rahmen der praktischen Ausbildung bei der unte-
ren Gesundheitsbehörde hat die auszubildende Person 
darüber hinaus die Ausbildung zur Desinfektorin oder 
zum Desinfektor entsprechend der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Desinfektorinnen und Desinfekto-
ren erfolgreich zu absolvieren, soweit die auszubildende 
Person nicht bereits eine erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung zur Desinfektorin oder zum Desinfektor nach-
weisen kann.

(7) Die auszubildende Person weist ihre regelmäßige und 
erfolgreiche, wenigstens mit der Note „ausreichend“ be-
wertete, Teilnahme an der praktischen Ausbildung durch 
Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 2 nach. Für 
die Benotung gilt § 14 Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

§ 7 
Theoretische Ausbildung

(1) Die theoretische Ausbildung wird an der Akademie 
für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf durch-
geführt. Der Akademie für öffentliches Gesundheits-
wesen in Düsseldorf obliegt die Verantwortung für die 
Organisation und Koordination der theoretischen Aus-
bildung. Die Unterrichtsfächer ergeben sich aus An-
lage  5.

(2) Im Rahmen der theoretischen Ausbildung soll in den 
in Anlage 5 genannten Unterrichtsfächern 1 bis 4 min-
destens eine Arbeit unter Aufsicht geschrieben werden. 
Die Aufgaben sind von den Dozentinnen und Dozenten 
zu stellen und gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 zu bewerten.

(3) Die Teilnahme an der theoretischen Ausbildung ist 
erfolgreich, wenn die schriftlichen Arbeiten nach Ab-
satz 2 durchschnittlich mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ bewertet wurden. Zur Ermittlung der Durch-
schnittsnote wird die Summe der Noten der schriftlichen 
Arbeiten durch die Anzahl der schriftlichen Arbeiten ge-
teilt. Aus dem Quotienten ist die Durchschnittsnote ent-
sprechend § 14 Absatz 2 Satz 3 zu ermitteln. Die auszu-
bildende Person weist ihre erfolgreiche Teilnahme an der 
theoretischen Ausbildung durch Bescheinigung nach 
dem Muster der Anlage 3 nach.

§ 8
Prüfungsfächer

Die Ausbildung schließt mit der staatlichen Prüfung zur 
Hygienekontrolleurin und zum Hygienekontrolleur ab. 
Sie besteht aus einem schriftlichen und einem mündli-
chen Teil. Gegenstand der Prüfung sind die in der Anlage 
5 genannten Unterrichtsfächer und die Inhalte der prak-
tischen Ausbildung. Die Prüfung beginnt in der Regel 
sechs Wochen vor Ende des letzten Abschnitts der theo-
retischen Ausbildung und soll mit Ende des letzten Ab-
schnitts der theoretischen Ausbildung abgeschlossen 
sein.

§ 9
Prüfungsausschuss

(1) Die staatliche Prüfung wird vor dem Prüfungsaus-
schuss für Hygienekontrolleurinnen und Hygienekont-
rolleure abgelegt. Er wird bei der Bezirksregierung Düs-
seldorf, Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie 
und Pharmazie, eingerichtet.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus

1.   einer fachlich geeigneten Vertreterin oder einem fach-
lich geeignetem Vertreter des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes als Vorsitzende oder Vorsitzenden und

2.   weiteren Mitgliedern, die Unterricht in den Prüfungs-
fächern erteilt haben.

Jedes Mitglied hat eine Vertreterin oder einen Vertreter 
oder mehrere Vertreterinnen oder Vertreter.

(3) Die Bezirksregierung Düsseldorf, Landesprüfungs-
amt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie, bestellt 
im Benehmen mit der Leitung der Akademie für öffentli-
ches Gesundheitswesen in Düsseldorf die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden und die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses sowie deren Vertreterinnen oder Vertreter für 
die Dauer von fünf Jahren.

(4) Der Prüfungsausschuss trifft seine Entscheidungen 
mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist nicht zuläs-
sig. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme der oder des 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ausschlaggebend.

§ 10
Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag der oder des Auszubildenden auf Zulas-
sung zur Prüfung ist bis spätestens acht Wochen vor 
Ende der theoretischen Ausbildung über die Ausbil-
dungsbehörde an die oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu richten. Später eingehende Anträge 
sind zu berücksichtigen, wenn ein wichtiger Grund für 
das Fristversäumnis glaubhaft gemacht wird und der 
Stand des Verfahrens die Teilnahme der Prüfungsbewer-
berin oder des Prüfungsbewerbers noch zulässt. Dem 
Antrag sind 

1.  das Berichtsheft über die praktische Ausbildung,

2.   die Bescheinigungen über die regelmäßige und erfolg-
reiche Teilnahme an der praktischen Ausbildung,

3.   die Bescheinigung über die regelmäßige und erfolgrei-
che Teilnahme an der theoretischen Ausbildung und

4.   der Nachweis über die erfolgreiche Ausbildung zur 
Desinfektorin oder zum Desinfektor

beizufügen.

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses entscheidet über die Anträge auf Zulassung 
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zur Prüfung und setzt die Prüfungstermine auf Vorschlag 
der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düs-
seldorf fest.

(3) Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn die 
Nachweise des Absatzes 1 Satz 3 nicht erbracht wurden. 
Die Zulassung kann unter dem Vorbehalt erteilt werden, 
dass die Bewerberin oder der Bewerber Nachweise, die 
sie oder er bei der Meldung zur Prüfung aus Gründen, 
die sie oder er nicht zu vertreten hat, noch nicht vorlegen 
kann, bis spätestens zur Prüfung nachreicht.

(4) Der Prüfl ing wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses mit einer Ladungsfrist von mindes-
tens sieben Kalendertagen gegen Empfangsbekenntnis 
geladen.

(5) Die besonderen Belange von Prüfl ingen mit Behinde-
rung sind zur Wahrung der Chancengleichheit bei 
Durchführung der Prüfung zu berücksichtigen.

§ 11
Schriftlicher Teil der Prüfung

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus drei 
Aufsichtsarbeiten. Dabei umfasst

1.   die erste Aufsichtsarbeit die Unterrichtsfächer 1 und 
2 und

2.   die zweite und dritte Aufsichtsarbeit die Unterrichts-
fächer 3 und 4

der Anlage 5. Bei den Aufsichtsarbeiten sind schriftlich 
gestellte Aufgaben zu bearbeiten, welche auch im Ant-
wort-Wahl-Verfahren gestellt werden können. Für jede 
Aufsichtsarbeit stehen 240 Minuten zur Verfügung.

(2) Die Aufgaben für die Aufsichtsarbeit werden von der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses aus Vor-
schlägen der Akademie für öffentliches Gesundheitswe-
sen in Düsseldorf gestellt. Sie oder er bestimmt auch, 
wer die Aufsicht führt und welche Hilfsmittel zugelassen 
sind.

(3) Die aufsichtführende Person fertigt eine Nieder-
schrift nach dem Muster der Anlage 6.

(4) Je zwei von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bestimmte Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses oder deren Vertreterinnen oder Vertreter bewer-
ten die einzelnen Aufsichtsarbeiten gemäß §  14. Bei 
unterschiedlicher Bewertung setzt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses im Benehmen mit den 
beteiligten Mitgliedern des Prüfungsausschusses die 
Note fest.

§ 12
Mündlicher Teil der Prüfung

(1) Der mündliche Teil der Prüfung wird nach dem 
schriftlichen Teil durchgeführt. Er erstreckt sich auf alle 
Inhalte der praktischen und theoretischen Ausbildung 
nach Anlage 4 und 5, aus denen vier Prüfungsthemen 
von den Fachprüfern ausgewählt werden.

(2) Der mündliche Teil der Prüfung wird als Einzel- oder 
Gruppenprüfung mit bis zu vier Prüfl ingen durchge-
führt. Die auf einen Prüfl ing entfallende Prüfungszeit 
soll etwa 30 Minuten betragen. Der Prüfungsausschuss 
hat während der gesamten Dauer der Prüfung anwesend 
zu sein.

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann mit Zustimmung des Prüfl ings die Anwesenheit von 
Zuhörerinnen und Zuhörern beim mündlichen Teil der 
Prüfung gestatten, wenn ein berechtigtes Interesse be-
steht.

(4) Die Leistungen der mündlichen Prüfung werden vom 
Prüfungsausschuss nach § 14 bewertet. Dabei wird jedes 
Prüfungsthema mit einer Einzelnote bewertet.

§ 13
Niederschrift

Über die Prüfung ist von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses für jeden Prüfl ing eine Nieder-
schrift nach dem Muster der Anlage 7 zu fertigen, in der 

die Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der Leis-
tungen sowie etwaige Unregelmäßigkeiten zu vermerken 
sind.

§ 14
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Der Prüfungsausschuss trifft alle Entscheidungen 
über die Benotung von Prüfungsleistungen. §  11 Ab-
satz  4 Satz  2 und §  18 Absatz  1 Satz  2, 2. Alternative 
bleiben unberührt. Die Prüfungsleistungen im schriftli-
chen und mündlichen Teil der Prüfung sind jeweils mit 
einer der folgenden Noten zu bewerten:

„1“ (sehr gut), wenn die Leistung den Anforderungen in 
besonderem Maße entspricht,

„2“ (gut), wenn die Leistung den Anforderungen voll 
entspricht,

„3“ (befriedigend), wenn die Leistung im Allgemeinen 
den Anforderungen entspricht,

„4“ (ausreichend), wenn die Leistung zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforderungen noch ent-
spricht,

„5“ (mangelhaft), wenn die Leistung den Anforderungen 
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwen-
digen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel 
in absehbarer Zeit behoben werden können oder

„6“ (ungenügend), wenn die Leistung den Anforderun-
gen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit 
nicht behoben werden können.

(2) Nach der mündlichen Prüfung stellt der Prüfungs-
ausschuss das Gesamtergebnis der Prüfung fest. Die Ge-
samtnote wird in der Weise ermittelt, dass die Summe 
der Noten für die drei schriftlichen Aufsichtsarbeiten 
gemäß § 11 und für die vier Prüfungsthemen des mündli-
chen Teils der Prüfung gemäß §  12 durch sieben geteilt 
wird. Dabei lautet die Gesamtnote

„sehr gut“ bei Werten unter 1,5,

„gut“ bei Werten von 1,5 bis unter 2,5,

„befriedigend“ bei Werten von 2,5 bis unter 3,5 und

„ausreichend“ bei Werten von 3,5 bis unter 4,5.

§ 15
Bestehen und Wiederholung

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote 
mindestens ,,ausreichend“ beträgt.

(2) Die Prüfung kann bei Nichtbestehen einmal wieder-
holt werden. Sie ist vollständig zu wiederholen. Der Prü-
fungsausschuss kann bestimmen, ob und wie lange der 
Prüfl ing weiter an der theoretischen Ausbildung an der 
Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düssel-
dorf teilzunehmen hat.

(3) Ist die Prüfung zu wiederholen, so wird der Prüfl ing 
zur Wiederholungsprüfung spätestens ein Jahr nach dem 
Zeitpunkt der erfolglos abgelegten Prüfung geladen.

§ 16
Zeugnisse und Mitteilungen

(1) Dem Prüfl ing ist nach dem mündlichen Teil der Prü-
fung durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses ohne Anwesenheit der anderen 
Prüfl inge bekanntzugeben, ob sie oder er die Prüfung be-
standen und welche Einzelnoten sie oder er erhalten hat. 
Die Bekanntgabe ist nicht öffentlich.

(2) Ist die Prüfung bestanden, so erhält der Prüfl ing ein 
Zeugnis nach dem Muster der Anlage 8. Im Zeugnis ist 
die Gesamtnote anzugeben. Mit Aushändigung des Zeug-
nisses ist der Prüfl ing berechtigt die Berufsbezeichnung 
„Hygienekontrolleurin“ oder „Hygienekontrolleur“ zu 
führen.

(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, so erhält der Prüf-
ling einen schriftlichen Bescheid mit der Angabe der 
Einzelnoten. Dem Prüfl ing ist mitzuteilen, ob und unter 
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welchen Voraussetzungen die Prüfung wiederholt werden 
kann. 

(4) Das Ergebnis der Prüfung wird der Ausbildungsbe-
hörde mitgeteilt.

§ 17
Rücktritt und Fernbleiben von der Prüfung

(1) Nach der Zulassung zur Prüfung ist ein Rücktritt nur 
mit Genehmigung der oder des Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zulässig. Der Prüfl ing hat die Gründe 
für seinen Rücktritt unverzüglich der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses mitzuteilen. Wird der 
Rücktritt von der gesamten Prüfung oder von einem Prü-
fungsteil genehmigt, so gilt die Prüfung insoweit als 
nicht unternommen. Die Genehmigung ist nur zu ertei-
len, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Im Falle der 
Krankheit kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheini-
gung verlangt werden. Wird der Rücktritt von der Prü-
fung oder von einem Prüfungsteil nicht genehmigt, so 
gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) Absatz  1 gilt entsprechend, wenn der Prüfl ing von 
einem Prüfungstermin fernbleibt, die Aufsichtsarbeit 
nicht oder nicht fristgerecht fertig stellt oder die Prü-
fung unterbricht.

(3) Der Prüfl ing wird im Falle der Genehmigung des 
Rücktritts von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zum nächsten Prüfungstermin geladen.

§ 18
Ordnungsverstöße

(1) Stört ein Prüfl ing den ordnungsgemäßen Ablauf einer 
Prüfung in erheblichem Maße oder versucht sie oder er 
eine Täuschung, so kann die betreffende Prüfungsleis-
tung mit der Note 6 oder die ganze Prüfung als nicht be-
standen bewertet werden. Die Entscheidung trifft der 
Prüfungsausschuss, bei Störungen oder Täuschungsver-
suchen außerhalb der mündlichen Prüfung die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach Anhörung der 
aufsichtführenden Person. §  15 Absatz  3 gilt entspre-
chend.

(2) Hat der Prüfl ing bei der Prüfung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich innerhalb einer Frist von drei Jahren nach 
dem Tag der mündlichen Prüfung die Prüfung für nicht 
bestanden erklären.

§ 19
Einsicht, Aufbewahrung

Auf Antrag ist dem Prüfl ing nach Abschluss der Prüfung 
Einsicht in die Prüfungsunterlagen zu gewähren. 
Schriftliche Aufsichtsarbeiten hat die Bezirksregierung 
Düsseldorf, Landesprüfungsamt für Medizin, Psychothe-
rapie und Pharmazie, drei Jahre, Anträge auf Zulassung 
zur Prüfung und Prüfungsniederschriften zehn Jahre 
aufzubewahren.

§ 20 
Gleichwertige Ausbildungen, zuständige Behörde

(1) Das in einem anderen Bundesland erteilte Zeugnis 
gilt auch in Nordrhein-Westfalen. Eine Ausbildungsbe-
stätigung, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem 
Drittstaat erteilt worden ist, gilt auch in Nordrhein-
Westfalen, wenn sie gleichwertig ist.

(2) Personen, die eine Ausbildungsbestätigung nach Ab-
satz 1 Satz 2 besitzen, dürfen die im Herkunftsstaat zu-
lässige Ausbildungsbezeichnung und deren Abkürzung 
in der Sprache dieses Staates führen.

(3) Über die Gleichwertigkeit einer Ausbildung mit der 
Ausbildung nach dieser Verordnung entscheidet die Be-
zirksregierung Düsseldorf, Landesprüfungsamt für Me-
dizin, Psychotherapie und Pharmazie.

§ 21 
Prüfungs- und Teilnehmergebühren

Prüfungsgebühren werden nicht erhoben. Die Teilneh-
mergebühr für die theoretische Ausbildung wird durch 
die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düs-
seldorf festgesetzt.

§ 22 
Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes

Für Ausbildungen, die bis zum 30. Juni 2017 begonnen 
haben, fi ndet die Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für  Hygienekontrolleurinnen und -kontrolleure vom 14. 
April 2015 (GV. NRW. S. 374) weiter Anwendung.

§ 23 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft und 
am 30. Juni 2024 außer Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für Hygienekontrolleurin-
nen und -kontrolleure vom 14. April 2015 (GV. NRW. 
S. 374) außer Kraft.

Düsseldorf, den 8. Juni 2017

Die Ministerin
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S t e f f e n s
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2124

Berufsordnung
für Hebammen und Entbindungspfl eger

(HebBO NRW)
Vom 6. Juni 2017

Auf Grund des § 1 Absatz 2 des Landeshebammengeset-
zes vom 5. März 2002 (GV. NRW. S. 102), der durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. 
S.  572) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter: 

§ 1
Geltungsbereich

Diese Berufsordnung gilt für Hebammen und Entbin-
dungspfl eger, die in Nordrhein-Westfalen ihren Beruf 
ausüben. Sie gilt auch für Hebammen und Entbindungs-
pfl eger, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind und die als Dienstleistungserbrin-
gerinnen und Dienstleistungserbringer im Sinne des Ar-
tikels 5 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung der Berufsqualifi kationen (Abl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch Delegierten Be-
schluss (EU) 2016/790 (Abl. L 134 vom 24.5.2016, S. 135) 
geändert worden ist, vorübergehend in Nordrhein-West-
falen tätig sind.

§ 2
Aufgaben

(1) Hebammen und Entbindungspfl eger sind verpfl ichtet, 
ihren Beruf gewissenhaft nach dem jeweiligen Stand der 
medizinischen, psychologischen, soziologischen, geburts-
hilfl ichen und hebammenwissenschaftlichen Erkennt-
nisse unter Berücksichtigung soziokultureller Unter-
schiede und der besonderen Belange von Menschen mit 
Behinderung auszuüben.

(2) Hebammen und Entbindungspfl eger unterrichten 
sich über und beachten die für die Berufsausübung gel-
tenden Vorschriften. Sie arbeiten interdisziplinär mit an-
deren Berufsgruppen zusammen und tauschen sich mit 
diesen zur Optimierung der multidisziplinären und be-
rufsgruppenübergreifenden Versorgungsangebote für 
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit aus.

(3) Im Rahmen ihrer Aufgaben führen Hebammen und 
Entbindungspfl eger insbesondere folgende Tätigkeiten in 
eigener Verantwortung aus:

 1.   Feststellung der Schwangerschaft und Beobachtung 
der normal verlaufenden Schwangerschaft, Durch-
führung der notwendigen Untersuchungen zur Beob-
achtung des Verlaufs einer normalen Schwanger-
schaft,

 2.   Hilfeleistung bei Schwangerschaftsbeschwerden oder 
Wehen,

 3.   Veranlassung der Untersuchungen, die für eine mög-
lichst frühzeitige Feststellung einer Risikoschwan-
gerschaft notwendig sind und Aufklärung über diese 
Untersuchungen,

 4.   Vorbereitung auf die Elternschaft, umfassende Vor-
bereitung auf die Geburt einschließlich Beratung in 
Fragen der Hygiene und Ernährung,

 5.   Betreuung der Gebärenden während der Geburt und 
Überwachung des Fötus in der Gebärmutter mit Hil-
fe geeigneter technischer Mittel,

 6.   Anwendung von und Anleitung zu Maßnahmen zur 
Infektionsverhütung,

 7.   Durchführung normaler Geburten bei Schädellage 
einschließlich Dammschnitt, Nähen eines kleinen 
Dammschnittes oder unkomplizierten Dammrisses (I. 
oder II. Grad) sowie im Dringlichkeitsfall die Durch-
führung von Beckenendlagengeburten,

 8.   Erkennen der Anzeichen von Anomalien, Regelwid-
rigkeiten und Risikofaktoren bei der Mutter oder 
beim Kind, die ärztliches Eingreifen erforderlich ma-

chen, Hilfeleistung bei etwaigen ärztlichen Maßnah-
men, notwendige eigene Maßnahmen in Abwesenheit 
einer Ärztin oder eines Arztes, beispielsweise manu-
elle Ablösung der Plazenta einschließlich gegebenen-
falls manuelle Nachuntersuchung der Gebärmutter, 
Durchführung der sofortigen Wiederbelebung des 
Neugeborenen,

 9.   Untersuchung, Überwachung und Pfl ege des Neuge-
borenen regelmäßig in den ersten zehn Tagen nach 
der Geburt, erforderlichenfalls länger, einschließlich 
Prophylaxemaßnahmen; hierzu gehören bei verant-
wortlicher Leitung der Geburt durch eine Hebamme 
oder einen Entbindungspfl eger in den Fällen des § 16 
Absatz 1 Satz 2 und § 19 Absatz 1 Sätze 3 und 4 der 
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die Früherkennung von Krankheiten bei Kin-
dern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres in der 
Fassung vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 18.08.2016 B1), 
die zuletzt am 24. November 2016 (BAnz AT 
27.01.2017 B5) geändert worden ist, auch Blutent-
nahmen, sowie die Aufklärung und die Durchfüh-
rungsverantwortung bei Screening-Untersuchungen,

10.   Betreuung der Wöchnerin, Überwachung ihres Zu-
standes, ihrer Ernährung und der Rückbildung von 
schwangerschafts- und geburtsbedingten körper-
lichen Veränderungen sowie Hilfeleistung bei Be-
schwerden,

11.   Beratung und Anleitung in Pfl ege und Ernährung 
des Neugeborenen, insbesondere Stillberatung und 
Stillförderung sowie Hilfeleistung bei Beschwerden,

12.   Durchführung der ärztlich verordneten Behandlung,

13.   Betreuung von Frauen nach einer Tot- oder Fehl-
geburt,

14.   Dokumentation der Maßnahmen und Befunde, 

15.   Ausstellen von Bescheinigungen im Rahmen der Be-
rufsausübung,

16.   Aufklärung und Beratung in Familienplanung und

17.   qualitätssichernde Maßnahmen.

(4) Bei der Beratung sind neben medizinischen und ge-
burtshilfl ichen auch psychosoziale Faktoren zu berück-
sichtigen. Die Schwangere und die Wöchnerin sind zur 
Mitarbeit zu gewinnen, ihre Selbstverantwortlichkeit ist 
zu fördern. Hebammen und Entbindungspfl eger haben 
Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen über beab-
sichtigte Maßnahmen und deren Folgen aufzuklären.

§ 3
Abgrenzung zur ärztlichen Tätigkeit

(1) Hebammen und Entbindungspfl eger leisten Hilfe bei 
allen regelrechten Vorgängen der Schwangerschaft, der 
Geburt und des Wochenbetts. Dabei haben sie auf Regel-
widrigkeiten und Risikofaktoren zu achten. Beim Auftre-
ten von Regelwidrigkeiten oder Risikofaktoren sowie auf 
Wunsch der Schwangeren, Gebärenden oder Wöchnerin 
hat die Hebamme oder der Entbindungspfl eger ärztliche 
Hilfe hinzuzuziehen oder die Einweisung in ein Kran-
kenhaus zu veranlassen.

(2) Das Behandeln pathologischer Vorgänge bei Schwan-
geren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen ist 
Ärztinnen und Ärzten vorbehalten. 

(3) Verlangt eine Ärztin oder ein Arzt von der Hebamme 
oder dem Entbindungspfl eger eine geburtshilfl iche Hand-
lung, die nach Meinung der Hebamme oder des Entbin-
dungspfl egers den anerkannten Regeln der Geburtshilfe 
widerspricht, muss die Ärztin oder der Arzt darauf hinge-
wiesen und der Hinweis dokumentiert werden.

§ 4
Arzneimittel

(1) Hebammen und Entbindungspfl eger dürfen bei ihrer 
Berufsausübung nicht-verschreibungspfl ichtige Arznei-
mittel anwenden.

(2) Hebammen und Entbindungspfl eger dürfen ohne 
ärztliche Verordnung folgende Arzneimittel anwenden 
und verabreichen:
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1.   in der Eröffnungsperiode ein betäubungsfreies 
krampfl ösendes oder schmerzstillendes Arzneimittel, 
das zum Einsatz bei der Geburtshilfe angezeigt ist,

2.   bei bedrohlichen Blutungen in der Nachgeburtsperi-
ode, falls ärztlicher Beistand oder Einweisung in ein 
Krankenhaus nicht rechtzeitig möglich sind, Mittel 
zur Förderung der Blutstillung,

3.   im Falle einer Dammnaht ein Lokalanästhetikum und

4.   zur Überbrückung einer Notfallsituation wehenhem-
mende Mittel bis zur Einweisung in ein Krankenhaus.

§ 5
Schweigepfl icht

(1) Hebammen und Entbindungspfl eger unterliegen der 
Schweigepfl icht (§ 203 des Strafgesetzbuches). Diese um-
fasst auch schriftliche Mitteilungen der betreuten Frauen 
sowie Untersuchungsbefunde. Die Schweigepfl icht gilt 
auch gegenüber Angehörigen anderer Gesundheitsbe-
rufe, soweit die betreuten Frauen die Hebammen und die 
Entbindungspfl eger nicht ausdrücklich von der Schwei-
gepfl icht entbunden haben.

(2) Den betreuten Frauen ist auf Verlangen unentgeltlich 
Auskunft oder Einsicht in alle sie betreffenden Unterla-
gen zu gewähren.

§ 6
Dokumentation und Qualitätssicherung

(1) Hebammen und Entbindungspfl eger haben über die 
in Ausübung ihres Berufes getroffenen Feststellungen 
und Maßnahmen bei Schwangeren, Gebärenden, Wöch-
nerinnen und Neugeborenen, über verabreichte Arznei-
mittel und, soweit sie außerhalb von Krankenhäusern 
tätig sind, über die Schwangerenvorsorge, den Geburts-
verlauf, die Versorgung des Neugeborenen und den Wo-
chenbettverlauf eine Dokumentation nach §  1 Absatz  2 
Nummer  3 des Landeshebammengesetzes vom 5. März 
2002 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) geändert 
worden ist, zu führen. Die Dokumentation ist so abzu-
fassen, dass die gesamte Tätigkeit während der Schwan-
gerschaft, der Geburt und des Wochenbettes sowie die 
Versorgung des Neugeborenen nachvollziehbar ist. Nä-
heres ergibt sich aus der Anlage.

(2) Die Dokumentation ist mindestens zehn Jahre aufzu-
bewahren.

(3) Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern 
oder anderen Speichermedien bedürfen besonderer Si-
cherungs- und Schutzmaßnahmen, um deren Verände-
rung, Vernichtung oder unrechtmäßige Verwendung zu 
verhindern.

(4) Freiberufl ich tätige Hebammen und Entbindungs-
pfl eger sind verpfl ichtet, den unteren Gesundheitsbehör-
den nach Aufforderung anhand der Dokumentation 
gemäß Absatz 1 für medizinal-statistische Zwecke Aus-
künfte zu erteilen. Dies darf nur in anonymisierter Form 
erfolgen.

(5) Hebammen und Entbindungspfl eger sind verpfl ichtet, 
an qualitätssichernden Maßnahmen insbesondere nach 
den Kriterien der jeweils geltenden Versorgungsverträge 
teilzunehmen.

§ 7
Fortbildung

(1) Hebammen und Entbindungspfl eger haben sich be-
rufl ich fortzubilden. Innerhalb eines Zeitraums von drei 
Jahren müssen der zuständigen Behörde mindestens 60 
Unterrichtsstunden nachgewiesen werden. Hiervon sind 
20 Stunden auf dem Gebiet des Notfallmanagements ab-
zuleisten.

(2) Geeignete Maßnahmen zur Fortbildung sind Fortbil-
dungsveranstaltungen von Hebammenverbänden und 
staatlich anerkannten Einrichtungen mit Gesamtverant-
wortung für die Hebammen und Entbindungspfl egeraus-
bildung. Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen kön-
nen deren Eignung gegen Gebühr vorab von der unteren 
Gesundheitsbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich die 

Veranstaltung oder die erste von mehreren gleichartigen 
Veranstaltungen stattfi ndet, prüfen lassen.

(3) Die Fortbildungspfl icht nach Absatz  1 ruht auf An-
trag bei 

1.   Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 
2002 (BGBl. I S. 2318), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (BGBl.  I S. 2246) ge-
ändert worden ist,

2.  Elternzeit,

3.  Arbeitsunfähigkeit oder

4.  ruhender Berufstätigkeit

soweit diese mindestens drei Monate andauern. Darüber 
hinaus kann die zuständige Behörde auf Antrag zeitlich 
begrenzte Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, soweit eine 
besondere Härte vorliegt.

§ 8
Besondere Pfl ichten bei freiberufl icher Tätigkeit

Freiberufl ich tätige Hebammen und Entbindungspfl eger 
sind verpfl ichtet, 

1.   sich an Perinatalerhebungen im Rahmen von landes- 
und bundesweiten Qualitätssicherungsmaßnahmen zu 
beteiligen,

2.   sich entsprechend ihres Leistungsangebots und -um-
fangs gegen Haftpfl ichtansprüche im Rahmen der be-
rufl ichen Tätigkeit zu versichern und die unteren Ge-
sundheitsbehörden über Einzelheiten ihrer 
Berufshaftpfl icht zu Beginn der Berufstätigkeit und 
danach alle drei Jahre zusammen mit dem Nachweis 
nach § 7 Absatz 1 zu informieren, 

3.   ihre Praxis durch ein Schild zu kennzeichnen, das 
Namen, Berufsbezeichnung und Kontaktdaten angibt,

4.  nicht in berufsunwürdiger Weise zu werben, 

5.   die von ihnen betreuten Schwangeren, Wöchnerinnen 
und Mütter über ihre Erreichbarkeit, die Inanspruch-
nahme anderer Dienste im Bedarfs- und Notfall sowie 
über gegebenenfalls bestehende Vertretungen aufzu-
klären und

6.   sicherzustellen, dass die Dokumentation nach § 6 Ab-
satz  1 bei endgültiger Aufgabe ihrer Berufstätigkeit 
oder im Falle ihres Todes verschlossen der zuständi-
gen Behörde übergeben wird.

§ 9
Aufsicht

Hebammen und Entbindungspfl eger unterliegen der 
Aufsicht des Kreises oder der kreisfreien Stadt als untere 
Gesundheitsbehörde, in dessen oder deren örtlichen Zu-
ständigkeit die Hebamme oder der Entbindungspfl eger 
ihren oder seinen Wohnsitz hat. Soweit der Wohnsitz der 
Hebamme oder des Entbindungspfl egers außerhalb des 
Regelungsgebiets dieser Verordnung liegt, ist die Örtlich-
keit der überwiegenden berufl ichen Tätigkeit maßgeb-
lich.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Berufsordnung für Hebam-
men und Entbindungspfl eger vom 12. Februar 2015 (GV. 
NRW. S. 230) außer Kraft.

Düsseldorf den 6. Juni 2017

Die Ministerin
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S t e f f e n s
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Anlage
(zu § 6 Absatz 1)

Richtlinie für die Dokumentation 
der Hebammenhilfe

1.  Allgemeines

Hebammenhilfe bei Schwangerschaftsvorsorge, Geburts-
vorbereitung, Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung 
muss noch nach Jahren an Hand der Dokumentation 
nachvollziehbar sein.

Alle Aufzeichnungen und berufl ichen Unterlagen sind 
durch besondere Vorkehrungen vor dem Zugriff Unbe-
fugter zu sichern. Freiberufl ich tätige Hebammen und 
Entbindungspfl eger haben dafür zu sorgen, dass die Auf-
zeichnungen bei Berufsaufgabe bis zum Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist ordnungsgemäß aufbewahrt werden.

Jede Dokumentation muss der dokumentierenden Heb-
amme oder dem dokumentierenden Entbindungspfl eger 
namentlich eindeutig zugeordnet werden können, ebenso 
muss die zeitliche Zuordnung der dokumentierten Daten 
einwandfrei möglich sein.

2.   Schwangerschaftsvorsorge, Geburtsvorbereitung, 
 Wochenpfl ege

Alle Befunde, die während der Schwangerschaftsvor-
sorge, der Geburtsvorbereitung sowie der Betreuung im 
Wochenbett erhoben werden und ebenso Informationen, 
die Hebammen oder Entbindungspfl eger im Zusammen-
hang mit ihrer berufl ichen Tätigkeit erhalten, sind in 
einem formalisierten System zu erfassen. Das dazu erfor-
derliche Dokumentationssystem kann die Hebamme 
oder der Entbindungspfl eger frei wählen oder selbst er-
arbeiten. Die dafür vom Bund deutscher Hebammen her-
ausgegebenen Empfehlungen sind zu beachten.

3.  Geburtshilfe

Die Dokumentation des Geburtsverlaufs muss folgende 
Daten umfassen und folgende Kriterien erfüllen:

3.1 Es ist eine Anamnese zu erheben, die beinhalten 
muss: 

Familienanamnese,

Eigenanamnese einschließlich durchgemachter Kinder-
krankheiten und Operationen; besondere Berücksichti-
gung sollte dabei der Frage nach Allergien und Dauer-
medikation eingeräumt werden,

Gynäkologische Anamnese, geburtshilfl iche Anamnese, 
Verlauf der derzeitigen Schwangerschaft,

Serologische Befunde wie Blutgruppe, Rhesusfaktor, An-
tikörpertiter, Rötelntiter.

3.2 Durch Zustandsbeschreibungen ist das Allgemeinbe-
fi nden der Gebärenden festzuhalten, dabei ist sowohl die 
körperliche als auch die seelische Befi ndlichkeit zu be-
achten.

3.3 Die Nahrungsaufnahme und die Flüssigkeitszufuhr 
sind zu notieren. Je nach Anamnese ist Näheres über die 
Zusammensetzung der Nahrung und über die Trink-
menge zu dokumentieren, beispielsweise bei Diabetes 
mellitus; gleichermaßen sind Eintragungen über die Aus-
scheidungen, einschließlich Erbrochenem, zu dokumen-
tieren.

3.4 Alle aus Temperatur-, Puls- und Blutdruckkontrolle 
gewonnenen Werte sind zu dokumentieren, gegebenen-
falls auch die Pulsqualität besonders zu beschreiben.

3.5 Erfolgte Beratung oder Aufklärung zu geburtshilfl i-
chen Fragen, zu möglichen Maßnahmen oder Eingriffen 
sind mit denen der Gebärenden gegebenen Begründun-
gen in die Dokumentation einzutragen. Ablehnende, ver-
weigernde Stellungnahmen der Gebärenden sind eben-
falls schriftlich zu fi xieren.

3.6 Jedes Cardiotopogramm, muss mit Name, Vorname, 
Datum und ggf. Uhrzeit beschriftet werden, ebenso ist 
die Beurteilung des Cardiotopogramm schriftlich festzu-
halten.

3.7 Das geschriebene Cardiotopogramm, seine Beurtei-
lung und die darin eingetragenen Aufzeichnungen sind 
in den Geburtsbericht zu übernehmen.

3.8 Auch die mit dem Hörrohr oder anderem technischen 
Hilfsmittel festgestellten Frequenzen der kindlichen 
Herztöne müssen dokumentiert werden. Die Herztöne 
sind dem Geburtsverlauf angepasst in kurzen Zeitab-
ständen zu ermitteln und zu dokumentieren.

3.9 Mindestens alle zwei Stunden sind über Häufi gkeit 
und Qualität der Wehentätigkeit Aufzeichnungen zu ma-
chen.

3.10 Durch regelmäßige Untersuchungen müssen Be-
funde über Cervix und Muttermund (Beschaffenheit und 
Weite) erhoben und dokumentiert werden, ebenso über 
Stand und Einstellung des vorangehenden Teils des Kin-
des.

3.11 Beobachtungen über die Fruchtblase und über die 
Fruchtwasserfarbe sind schriftlich festzuhalten.

3.12 Bewegungen und Haltungen in der Eröffnungsperi-
ode wie Umhergehen, Liegen, Sitzen auf dem Pezziball 
oder Ähnliches sind zu dokumentieren.

3.13 Zur Abgrenzung der Austreibungsperiode von der 
Eröffnungsperiode ist die vollständige Eröffnung des 
Muttermundes und der Höhenstand des vorangehenden 
Teils des Kindes sowie der Beginn der Presswehen zeit-
lich festzuhalten.

3.14 Das Verhalten der Gebärenden in der Austreibungs-
periode, die Anleitungen, die ihr gegeben werden und die 
Gebärposition sind in der Dokumentation zu beschrei-
ben.

3.15 Bei verlängerter Austreibungsperiode ist das Befi n-
den der Gebärenden genau zu beschreiben; ergänzende 
Angaben über die Häufi gkeit und Qualität der Wehen 
sowie über den Zustand des Kindes sind erforderlich.

3.16 Nach der Geburt des Kindes sind neben den übli-
chen Angaben wie Geburtsdatum einschließlich Uhrzeit, 
Geschlecht, Länge, Körperumfang, Lage, Geburtsmodus, 
auch Vital- und Reifezeichen des Kindes sowie die Auf-
fälligkeiten zu vermerken.

3.17 Die Information eines Arztes, seine Hinzuziehung 
sowie der Anlass und die ausgesprochene Dringlichkeit 
für seine Anwesenheit sind inhaltlich und mit genauen 
Zeitangaben zu vermerken.

3.18 Ärztliche Anordnungen sind schriftlich festzuhal-
ten, ebenso der Zeitpunkt ihrer Durchführung, gege-
benenfalls dabei aufgetretene Besonderheiten oder die 
Weigerung der Gebärenden, die Anordnungen zu akzep-
tieren. Von dem Arzt selbst durchgeführte Maßnahmen 
sind von ihm zu dokumentieren oder bei Eintragung 
durch die Hebamme oder den Entbindungspfl eger ab-
zeichnen zu lassen.

3.19 Bei jeglicher Verabreichung von Medikamenten 
muss die Indikation sowie die genaue Dosierung und die 
Aplikationsart aus der Dokumentation des Geburtsver-
laufs ersichtlich sein. Diese Angaben können auf einem 
gesonderten Blatt notiert werden. Für Maßnahmen wie 
Akupunktur, Fußrefl exzonenmassage, Vollbad und Ähnli-
chem besteht ebenfalls eine Dokumentationspfl icht.

3.20 Die Leitung der Nachgeburtsperiode, der Zeitpunkt 
der Geburt der Placenta, der Uterusstand danach sowie 
der Gesamtblutverlust müssen eingetragen werden.

3.21 Bei Verzögerung der Placentalösung muss der Be-
richt Aufschluss über die erfolgten Maßnahmen zur Lö-
sung der Placenta geben.

3.22 Häufi g zu kontrollierende Werte wie beispielsweise 
Blutdruckmessung infolge erhöhten Blutdrucks oder 
starken Blutverlustes bedürfen eines gesonderten Über-
wachungsbogens, der den übrigen Dokumentationsun-
terlagen beizufügen ist.

3.23 Insbesondere müssen pathologische Befunde, wie 
schwierige Schulterentwicklung, sehr straffer Beckenbo-
den, Weiterreißen der Episiotomie, großer Blutverlust, 
Nabelschnurumschlingungen, sichtbare Fehl- oder Miss-
bildungen in die Dokumentation aufgenommen werden.

– GV. NRW. 2017 S. 616
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Zuweisungssatzung 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

– Zuweisungssatzung –
Vom 2. Juni 2017

Auf der Grundlage der §  14 Absatz  2 Satz  4, §  15 Ab-
satz  1 Satz  5, §  16 Absatz  3 Satz  2, §  29 Absatz  4 des 
Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen (LMG 
NRW) vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), in der Fassung 
der Änderung durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Juli 
2014 (GV. NRW. S. 387) erlässt die Landesanstalt für Me-
dien Nordrhein-Westfalen (LfM) folgende Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt Einzelheiten zum Verfahren bei 
der Zuweisung terrestrischer Übertragungskapazitäten 
für die Übertragung von Fernseh- und Hörfunkprogram-
men sowie vergleichbaren Telemedien in Nordrhein-
Westfalen und ihrer Verlängerung. 

(2) Die Regelungen dieser Satzung gelten für die Zuwei-
sung sowohl analoger als auch digitaler terrestrischer 
Übertragungskapazitäten. Sie fi nden ebenfalls Anwen-
dung auf die Zuweisung digitaler terrestrischer Übertra-
gungskapazitäten, die zur Zusammenstellung von Rund-
funkprogrammen, vergleichbaren Telemedien und 
sonstigen Diensten (Programmbouquets im Sinne des 
§ 29 Absatz 1 LMG NRW) genutzt werden.

(3) Diese Satzung gilt gemäß § 12 Absatz 1 Satz 4 LMG 
NRW nicht für Bürgermedien mit Ausnahme von Sen-
dungen nach §  40d LMG NRW und für Sendungen in 
Einrichtungen, Wohnanlagen und bei öffentlichen Veran-
staltungen nach Abschnitt 9 des LMG NRW. 

§ 2
Ausschreibung

(1) Die LfM schreibt gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 LMG 
NRW terrestrische Übertragungskapazitäten, die ihr zur 
Verfügung stehen oder voraussichtlich in den nächsten 
18 Monaten zur Verfügung stehen werden, mindestens 
einmal jährlich aus. Ihr neu zur Verfügung gestellte 
Übertragungskapazitäten schreibt sie gemäß §  15 Ab-
satz  1 Satz  2 LMG NRW innerhalb von sechs Monaten 
aus. Satz 1 und 2 gelten nach § 15 Absatz 1 Satz 3 LMG 
NRW nicht für Optimierungen sowie Erweiterungen be-
reits bestehender Versorgungen, die nach §  14 Absatz  1 
Satz  2 Nummer  1 bis 3 LMG NRW zu berücksichtigen 
sind. Satz  1 und 2 gelten ferner nicht für Zuweisungen 
nach Maßgabe des §  14 Absatz  6 Satz  1 LMG NRW an 
einen Rahmenprogrammveranstalter nach §  56 LMG 
NRW zur Verbreitung seines Rahmenprogramms. Die 
Ausschreibung wird im Onlineangebot der LfM bekannt 
gemacht. Auf diese Bekanntmachung ist jeweils im Mi-
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen hinzu-
weisen. 

(2) In der Bekanntmachung werden Beginn und Ende 
der Antragsfrist, die mindestens zwei Monate beträgt, 
mitgeteilt. Die Frist kann nicht verlängert werden. Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlossen 
(§ 15 Absatz 2 LMG NRW).

(3) Grundlage der Ausschreibung ist die Entscheidung 
der LfM nach § 14 Absatz 1 LMG NRW über die Verwen-
dung der ihr zur Verfügung stehenden Übertragungska-
pazitäten. Die LfM kann in der Ausschreibung festlegen, 
ob sich diese ausschließlich an einzelne Kategorien von 
Zuweisungsnehmern nach § 3 oder an sämtliche der dort 
genannten richtet. Ferner kann sie die nach § 4 vorzule-
genden Angaben und Unterlagen konkretisieren.

§ 3
Zuweisungsnehmer

Die Zuweisung terrestrischer Übertragungskapazitäten 
kann erteilt werden an

1.   Veranstalterinnen/Veranstalter von Rundfunkpro-
grammen für deren Verbreitung oder Weiterverbrei-
tung,

2.   Anbieterinnen/Anbieter von vergleichbaren Teleme-
dien für deren Verbreitung oder Weiterverbreitung,

3.  Plattformanbieterinnen/Plattformanbieter.

§ 4
Notwendige Angaben und Unterlagen

(1) Die Zuweisung wird auf schriftlichen Antrag erteilt 
(§ 16 Absatz 1 LMG NRW). 

(2) Die Antragstellenden haben alle Angaben zu machen, 
alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzule-
gen, die zur Prüfung des Zuweisungsantrages und der 
Beurteilung der Programm- und Anbietervielfalt erfor-
derlich sind (§ 16 Absatz 3 LMG NRW). Soweit die LfM 
Informationen oder Formblätter zur Antragstellung vor-
hält, sind diese zu beachten beziehungsweise zu verwen-
den. Zu den vorzulegenden Unterlagen gehören insbe-
sondere:

 1.   die Mitteilung, ob die Zuweisung für die Verbreitung 
oder unveränderte Weiterverbreitung eines zugelas-
senen Rundfunkprogramms oder vergleichbaren 
 Telemedienangebotes beziehungsweise für eine zu-
gelassene veränderte Weiterverbreitung eines Rund-
funkprogramms oder vergleichbaren Telemedienan-
gebotes oder für eine Plattform beantragt wird;

 2.   Angaben zur Person sowie die vollständige Anschrift 
des Antragstellenden sowie gegebenenfalls des ge-
setzlichen oder satzungsmäßigen Vertreters, bei an-
waltlicher Vertretung oder sonstiger Verfahrensbe-
vollmächtigung Vorlage der Vollmacht;

 3.

 a)   Vorlage des Zulassungsbescheides für ein Rund-
funkprogramm nach §  8 LMG NRW oder des 
Nachweises des Vorliegens der Weiterverbrei-
tungsvoraussetzungen nach §§  23, 24 Absatz  4 
LMG NRW;

 b)   bei einem Antrag auf Zuweisung der Kapazität 
für die Verbreitung oder Weiterverbreitung eines 
vergleichbaren Telemedienangebotes die Vorlage 
geeigneter Unterlagen, anhand derer das Vorlie-
gen eines vergleichbaren Telemedienangebotes im 
Sinne des Rundfunkstaatsvertrages festgestellt 
werden kann; 

 c)   im Falle der Weiterverbreitung deren Anzeige ge-
mäß § 12 Absatz 2 in Verbindung mit § 24 LMG 
NRW;

 4.   bei einem Antrag auf Zuweisung einer Übertra-
gungskapazität an einen Plattformanbieter geeignete 
Nachweise darüber, dass den Anforderungen nach 
§  13 Satz  3 LMG NRW sowie des Rundfunkstaats-
vertrages über Plattformen entsprochen wird, insbe-
sondere Darlegungen zu den einzelnen Angeboten; 

 5.   bei einem Antrag auf Zuweisung einer Übertra-
gungskapazität, die zur Zusammenstellung von Pro-
grammbouquets genutzt werden soll, Angaben zum 
Nachweis der Voraussetzungen nach §  29 Absatz  3 
LMG NRW;

 6.  Angaben über das vorgesehene Verbreitungsgebiet;

 7.   Angaben über die Übertragungstechnik und die Ver-
sorgungsqualität;

 8.   Angaben über die zu nutzende Übertragungskapazi-
tät, sofern diese den Antragstellenden bekannt ist;

 9.   Angaben zum Zeitrahmen der beabsichtigten Nut-
zung;

10.   Nachweis der wirtschaftlichen und organisatori-
schen Leistungsfähigkeit in Bezug auf die antragsge-
mäße Verbreitung beziehungsweise Weiterverbreitung 
der Programme oder der vergleichbaren Telemedien, 
insbesondere die Vorlage eines Wirtschaftsplans, dem 
Darlegungen zu den fi nanziellen Planungen in Bezug 
auf die Verbreitung beziehungsweise Weiterverbrei-
tung für die Dauer der beantragten Zuweisung zu 
entnehmen sein müssen, gegebenenfalls Vorlage eines 
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technischen Versorgungskonzeptes zur Realisierung 
der Verbreitung oder Weiterverbreitung für die Dauer 
der beantragten Zuweisung;

11.   Darlegungen zum Angebot, insbesondere Programm-
schema, Angaben zu Programmkategorie und -struk-
tur, Beteiligungsübersicht, Gesellschaftsverträge, 
Programmbeiratsordnung sowie weitere Angaben 
und Unterlagen, die zur Beurteilung der Programm- 
und Anbietervielfalt nach § 5 erforderlich sind. An-
bieter vergleichbarer Telemedien erhalten Gelegen-
heit zur Stellungnahme, inwieweit ihr Angebot zur 
Programm- und Anbietervielfalt beitragen kann.

(3) Im Übrigen kann die LfM von Antragstellenden wei-
tere Informationen und Nachweise verlangen, die zur 
Prüfung des Antrages erforderlich sind.

§ 5
Vorrangentscheidung

(1) Bestehen auf Grund der Antragslage nach Durchfüh-
rung einer Ausschreibung keine ausreichenden Übertra-
gungskapazitäten für alle Antragstellenden, die die Vor-
aussetzungen nach §  13 LMG NRW erfüllen, trifft die 
LfM eine Vorrangentscheidung. Unbeschadet gesetzlicher 
Vorrangregelungen berücksichtigt sie dabei gemäß §  14 
Absatz 2 Satz 2 LMG NRW die Meinungsvielfalt in den 
Programmen (Programmvielfalt nach § 14 Absatz 3 LMG 
NRW) und die Vielfalt der Programmanbieter (Anbieter-
vielfalt nach § 14 Absatz 4 LMG NRW). 

(2) Bei der Vielfaltsabwägung nach § 14 Absatz 2 Satz 2 
LMG NRW trägt die LfM auch dem Gedanken der An-
reizregulierung Rechnung. Insbesondere bei der Zuwei-
sung mehrerer Übertragungskapazitäten an unterschied-
liche Antragstellende kann sie unter Berücksichtigung 
der Antragslage Angebotskategorien bilden, die im Sinne 
eines vielfältigen Gesamtangebots bei der Vorrangent-
scheidung Berücksichtigung fi nden sollen. Die LfM kann 
unter Vielfaltsgesichtspunkten eine Gewichtung der ein-
zelnen Angebotskategorien vornehmen, um die Vertei-
lung der zur Verfügung stehenden Übertragungskapazi-
täten auf die Angebotskategorien festzulegen. Hierbei 
beziehungsweise bei der Gewichtung innerhalb der An-
gebotskategorien kann sie beispielsweise mit einbezie-
hen, ob sich Angebote erhöhten programmlichen Anfor-
derungen unterwerfen und in der Refi nanzierbarkeit 
entsprechend eingeschränkt sind oder in erhöhtem Maße 
barrierefreie Anteile enthalten. Darüber hinaus können 
zum Beispiel Gesichtspunkte journalistischer Infra-
struktur, wie beispielsweise besonderes Engagement bei 
der Aus- und Fortbildung des redaktionellen Personals 
oder das Festlegen publizistischer Qualitätsziele und 
-standards, Berücksichtigung fi nden. Bei der Vielfaltsab-
wägung wird berücksichtigt, ob ein für die Zuweisungs-
dauer verbindliches Konzept zur Realisierung der in die-
sem Absatz genannten Gesichtspunkte vorgelegt wird.

(3) Gemäß § 14 Absatz 7 LMG NRW sind Teleshopping-
kanäle entsprechend ihres Beitrags zur Angebots- und 
Anbietervielfalt angemessen zu berücksichtigen. §  14 
Absatz 4 Nummer 2, 3 und 4 LMG NRW ist bei der Beur-
teilung des Beitrags von Teleshoppingkanälen zur Anbie-
tervielfalt nicht zu berücksichtigen.

(4) Gemäß § 14 Absatz 8 Satz 1 LMG NRW gilt für ver-
gleichbare Telemedien §  14 Absatz  2 bis 4 LMG NRW 
entsprechend.

(5) Gemäß § 14 Absatz 8 Satz 2 LMG NRW gilt für die 
Entscheidung über die Zuweisung von Übertragungska-
pazitäten an Plattformanbieter § 51a Absatz 3 und 4 des 
Rundfunkstaatsvertrages vom 31. August 1991 (GV. NRW. 
S.  408), der zuletzt durch den Neunzehnten Rundfun-
känderungsstaatsvertrag vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 452) geändert worden ist, entsprechend.

§ 6
Zuweisungsbescheid

(1) Die Zuweisung einer Übertragungskapazität erfolgt 
durch schriftlichen Bescheid der LfM nach Maßgabe des 
§ 17 Absatz 1 und 2 LMG NRW.

(2) Die Zuweisung ist nicht übertragbar. Eine Änderung 
der zugewiesenen Übertragungstechnik und des Verbrei-

tungsgebiets ist unzulässig. Für sonstige Änderungen der 
nach § 16 Absatz 2 und 3 LMG NRW für die Zuweisung 
maßgeblichen Umstände gilt §  9 LMG NRW entspre-
chend (§ 17 Absatz 3 LMG NRW).

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-
Westfalen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
über die Zuweisungen von terrestrischen Übertragungs-
kapazitäten für Fernseh- und Hörfunkprogramme sowie 
Mediendienste – Zuweisungssatzung – vom 14. Novem-
ber 2003 (GV. NRW. S. 745) außer Kraft.

Düsseldorf, den 2. Juni 2017

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2017 S. 619

26

Bekanntmachung
des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

zur „EAE Münster“
zwischen der Stadt Münster

und dem Land Nordrhein-Westfalen
Vom 27. Oktober 2016
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1ABl. EG Nr. L31 vom 06.02.2003, S. 18 ff. – abrufbar unter:  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:DE:PDF 
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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– GV. NRW. 2017 S. 620

Anlage 4
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Dritte Verordnung zur Änderung 
der LadenöffnungsVO

Vom 31. Mai 2017

Auf Grund des § 6 Absatz 3 des Ladenöffnungsgesetzes 
vom 16. November 2006 (GV. NRW. S. 516) verordnet das 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk: 

Artikel 1

In der Anlage zur LadenöffnungsVO vom 27. März 2012 
(GV. NRW. S.  158), die zuletzt durch Verordnung vom 7. 
März 2017 (GV. NRW. S. 344) geändert worden ist, wird 
die Angabe zur Stadt Arnsberg wie folgt gefasst:

„in der Stadt Arnsberg der historische Stadtkern des 
Stadtteils Alt-Arnsberg, begrenzt durch die Straßen Prä-
laturstraße, Promenade, Hanstein, Schlossstraße, Müh-
lenstraße, Königstraße und das Gelände des Bahnhofsge-
bäudes sowie das Gelände der Villa Wesco“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 31. Mai 2017

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie,

Mittelstand und Handwerk
des Landes Nordrhein-Westfalen

Garrelt  D u i n

– GV. NRW. 2017 S. 633

804

Änderung der Bekanntmachung
des Heimarbeitsausschusses für die Herstellung 

von Schreib- und Zeichengeräten
Vom 30. Mai 2017

Nach Vereinbarung der Obersten Arbeitsbehörden der 
Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Branden-
burg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen und 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird 
der nach § 4 Absatz 1 des Heimarbeitsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 804-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 26 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I 
S. 2010) geändert worden ist, mit Bekanntmachung vom 
10. Dezember 1987 (GV. NRW. 1988  S.  114; BAnz Nr.  9 
vom 15. Januar 1988, S. 142), die zuletzt durch Bekannt-
machung vom 6. Juli 1992 (BAnz Nr. 163 vom 1. Septem-
ber 1992, S. 7402) und durch Artikel 2 der Bekanntma-
chung vom 10. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 675) geändert 
worden ist, errichtete Heimarbeitsausschuss auf Über-
landesebene für die Herstellung von Schreib- und Zei-
chengeräten zum 1. August 2017 aufgelöst.

Düsseldorf, den 30. Mai 2017

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

In Vertretung

Dr. Wilhelm  S c h ä f f e r

– GV. NRW. 2017 S. 633

804

Änderung der Bekanntmachung 
des Heimarbeitsausschusses für die Herstellung 

von Artikeln aus Holz oder Schnitzstoff
Vom 30. Mai 2017

Nach Vereinbarung der Obersten Arbeitsbehörden der 
Länder Baden-Württemberg,  Bayern, Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Thüringen und im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales erweitere und ändere ich 
aufgrund des §  4 Absatz  1 des Heimarbeitsgesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
804-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 26 des Gesetzes vom 20. November 2015 
(BGBl.  I S.  2010) geändert worden ist, den sachlichen 
und räumlichen Zuständigkeitsbereich sowie die Be-
zeichnung des Heimarbeitsausschusses für die Herstel-
lung von Artikeln aus Holz oder Schnitzstoff wie folgt:

1.  Der Ausschuss hat folgenden Zuständigkeitsbereich:

 sachlich:

 a)   Das Herstellen, Be- und Verarbeiten von Artikeln 
aus Holz, Schnitzstoff oder entsprechenden Aus-
tauschstoffen, zum Beispiel Möbeltischlerarbeiten 
einschließlich Teilarbeiten wie Zusammensetzen 
und Bearbeiten von Möbelteilen und ähnlichem, 
Zusammensetzen von Furnieren, Holzbildhauerar-
beiten, Fräs- beziehungsweise Schnitzarbeiten aus 
Horn, Bein und Elfenbein und entsprechende Ar-
beiten bei Verwendung von Kunststoffen, Schnei-
den von Korken, Herstellung und Bearbeitung von 
Haus- und Küchengeräten aus Holz, Kisten aller 
Art, Spanschachteln, sonstigen Holzwaren (zum 
Beispiel Rauchergeräte einschließlich Raucheru-
tensilien, Reiseandenken, Sportartikel, Kleiderbü-
gel, Wäscheklammern und anderes), Zählen, Mes-
sen, Kontrollieren, Sortieren und Zurichten von 
Holzteilen, das Anfertigen der Uhrkästen sowie 
das Schnitzen der Uhrschilder von Schwarzwald-
uhren; für alle damit verbundenen Verpackungsar-
beiten,

 b)  das Herstellen von Rosenkränzen,

 c)   das Herstellen, Be- und Verarbeiten von Schreib- 
und Zeichengeräten, einschließlich Teilarbeiten 
und Verpackungsarbeiten.

 räumlich:

 Für den sachlichen Geltungsbereich unter a) und b):

  Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein und Thüringen.

 Für den sachlichen Geltungsbereich unter c):

  Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

2.  Der Ausschuss erhält folgende Bezeichnung:

 Heimarbeitsausschuss 
  für die Herstellung von Artikeln aus Holz oder 

Schnitzstoff 
 sowie von Schreib- und Zeichengeräten

 Anschrift: 

  Heimarbeitsausschuss für die Herstellung von Arti-
keln aus Holz oder Schnitzstoff 

 sowie von Schreib- und Zeichengeräten
  (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des 

Landes NRW), 40190 Düsseldorf

3.   Diese Bekanntmachung tritt am 1. August 2017 in 
Kraft und ändert die Bekanntmachung des Heimar-
beitsausschusses für die Herstellung von Artikeln aus 
Holz oder Schnitzstoff vom 26. Juni 1991 (GV. NRW. 
S.  287), die zuletzt durch Artikel 1 der Bekanntma-
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chung vom 10. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 675) geän-
dert worden ist.

Gleichzeitig ersetzt diese Bekanntmachung meine Be-
kanntmachung vom 27. September 1954 (BAnz Nr.  212 
vom 3. November 1954), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung vom 5. Oktober 1994 (BAnz Nr.  223 vom 29. 
November 1994).

Düsseldorf, den 30. Mai 2017

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

In Vertretung

Dr. Wilhelm  S c h ä f f e r

– GV. NRW. 2017 S. 633

95

Sechste Verordnung zur Änderung der
Allgemeinen Hafenverordnung

Vom 22. Mai 2017

Auf Grund des

–  §  118 Absatz  3 des Landeswassergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. 
NRW. S.  926), der durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) neu gefasst worden ist, 
insoweit im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Klimaschutz, Umweltschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz,,

–  § 26 in Verbindung mit § 34 des Ordnungsbehördenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Mai 1980 (GV. NRW. S. 528), von denen § 26 durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1993 (GV. NRW. 
S. 987) und § 34 zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765 geändert wor-
den sind, insoweit im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Inneres und Kommunales

–  § 36 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
1987 (BGBl. I S. 602), 

  und des §  2 Absatz  2 des Landesschiffsabfallgesetzes 
vom 22. Juni 2004 (GV. NRW. S.  364), der durch Ar-
tikel  1 des Gesetzes vom 21.  April 2017 (GV. NRW. 
S. 442) eingefügt worden ist,

verordnet das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen:

Artikel 1

Die Allgemeine Hafenverordnung vom 8. Januar 2000 
(GV. NRW. S. 34), die zuletzt durch Artikel 17 des Geset-
zes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 13 Absatz 1 Buchstabe e wird wie folgt gefasst:

  „e) den besonderen Maßnahmen nach dem IGV-
Durchführungsgesetz vom 21. März 2013 (BGBl.  I 
S.  566), in der jeweils geltenden Fassung unterliegt 
oder“.

2.  § 44 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 48
  Festlegung von Häfen oder bestimmter Bereiche 
  von Häfen“

 b)   In  Satz  1 werden die Wörter „§  2 Nummer  1 in 
Verbindung mit §  1 Absatz  1 des Landes-Hafen-
entsorgungsgesetzes“ durch die Wörter „§ 2 Num-
mer 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Landes-

schiffsabfallgesetzes vom 22. Juni 2004 (GV. NRW. 
S.  364), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. 
April 2017 (GV. NRW. S. 442) geändert worden ist“ 
ersetzt.

3.  § 48 wird wie folgt geändert:

 a)   Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen und 
das  Wort „Tage“ durch das Wort „Tag“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

4.  Die Anlage 1 zu § 44 AHVO wird wie folgt gefasst:

 „Anlage 1

 Festlegung von Häfen oder bestimmter Bereiche 
 von Häfen 

  Der Abschnitt 1 des Landesschiffsabfallgesetzes ist in 
den Häfen und bestimmten Bereichen von Häfen der 
aufgeführten Städte anzuwenden. Die Bereiche wer-
den durch die nachstehenden „Hafenverordnungen“ 
in ihrer jeweils neuesten Fassung defi niert:

Stadt Dormagen
Hafenverordnung Dormagen vom 26. Februar 2003 
(Abl. Reg. Ddf. 2003 S. 169)

Stadt Duisburg
Hafenverordnung Duisburg vom 3. März 2005 (Abl. 
Reg. Ddf. S. 78), die zuletzt durch ordnungsbehördli-
che Verordnung vom 22. November 2007 (Abl. Reg. 
Ddf. S. 416) geändert worden ist

Stadt Düsseldorf
Hafenverordnung Düsseldorf vom 8. Mai 1991 (Abl. 
Reg. Ddf. S. 135)

Stadt Neuss
Hafenverordnung Neuss vom 26. August 1981 (Abl. 
Reg. Ddf. S. 321)

Stadt Emmerich
Hafenverordnung Emmerich am Rhein vom 2. Februar 
2006 (Abl. Reg. Ddf. S. 40)

Stadt Kleve
Hafenverordnung Kleve vom 2006 (Abl. Reg. Ddf. 
S.  116), die zuletzt durch ordnungsbehördliche Ver-
ordnung vom 8. Juni 2006 (Abl. Reg. Ddf. S. 189) ge-
ändert worden ist

Stadt Köln
Hafenverordnung Köln vom 29. Oktober 2001 (Abl. 
Reg. Köln S. 296)

Stadt Krefeld
Hafenverordnung Krefeld vom 28. April 2003 (Abl. 
Reg. Ddf. S. 226), die zuletzt durch ordnungsbehördli-
che Verordnung vom 20. April 2012 (Abl. Reg. Ddf. 
S. 189) geändert worden ist

Stadt Mülheim an der Ruhr
Hafenverordnung Mülheim vom 24. März 2003 (Abl. 
Reg. Ddf. S. 192)

Stadt Rheinberg
Hafenverordnung Rheinberg vom 18. August 1994 
(Abl. Reg. Ddf. S. 196)

Stadt Voerde
Hafenverordnung Voerde vom 13. April 2006 (Abl. Reg. 
Ddf. S. 127)

Stadt Wesel
Hafenverordnung Wesel vom 27. Juli 2006 (Abl. Reg. 
Ddf. S. 275)“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. Mai 2017

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael  G r o s c h e k

– GV. NRW. 2017 S. 634
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Genehmigung der 21. Änderung
des Regionalen Flächennutzungsplans

der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
für die Stadtgebiete der Städte Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr 
und Oberhausen,

im Gebiet der Stadt Essen
Vom 27. April 2017

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 23. November 2016 bis 19. Dezem-
ber 2016 die 21. Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans für die Planungsgemeinschaft der Städte-
region Ruhr im Gebiet der Stadt Essen (Erstaufnahme-
einrichtung – Hammer Straße / Overhammshof) be-
schlossen. Diese Änderung hat mir die Planungsgemein-
schaft Städteregion Ruhr mit Schreiben vom 27. Januar 
2017 – Aktenzeichen: 61-2-1 – gemäß § 39 Absatz 2 Lan-
desplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 430), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Neufassung des Landesplanungsgeset-
zes NRW vom 24. Mai 2016 (GV. NRW. S.  259), zur Ge-
nehmigung vorgelegt.

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 27. April 2017 – Aktenzeichen: 
III B 3 – 30.18.01.06 – 21 E – gemäß § 39 Absatz 2 Lan-
desplanungsgesetz NRW im Einvernehmen mit den fach-
lich zuständigen Landesministerien genehmigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz  1 Landesplanungsgesetz NRW. Gemäß §  14 Satz  3 
Landesplanungsgesetz NRW wird die Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans bei dem Regionalver-
band Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städ-
ten Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an 
der Ruhr und Oberhausen zur Einsicht für jedermann 
niedergelegt.

Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel 124 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, zu 
beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 15 Landesplanungsge-
setz NRW in Verbindung mit §  12 Absatz  5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Düsseldorf, den 30. Mai 2017

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2017 S. 635
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